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57. Hohenloher Vergleichsfliegen 2025 

1. Art und Zweck der Veranstaltung 

Der Segelflug-Wettbewerb „Hohenloher Vergleichsfliegen“ ist ein 

Freundschaftswettbewerb im Streckensegelflug. Er dient der Förderung des 

Streckensegelflugs und bietet die Gelegenheit zum Erfahrungsaustausch unter 

Segelflug-Piloten aus verschiedenen Vereinen und Altersgruppen. Der Wettbewerb 

fördert die Zusammenkunft und Freundschaft von Piloten, ihren Familien und Helfern. 

Willkommen sind sowohl erfahrene Wettbewerbspiloten, Streckenflug-Anfänger und 

ganz besonders Fluglehrer-Flugschüler-Teams. 

2. Veranstalter 

Sportfliegergruppe Crailsheim e.V. 

Postfach 1120 

74551 Crailsheim 

 +49 170 6337137 

http://www.sfgcrailsheim.de 

E-Mail: wettbewerb@sfgcrailsheim.de 

Wettbewerbsleiter: Rudolf Konold 

Sportleiter:  Patrick Bechtel 

Jury:   Wird beim Eröffnungsbriefing gewählt 

3. Austragungsort und Termine 

Segelfluggelände Weipertshofen 

Käsbacher Str. 24 

74597 Stimpfach-Weipertshofen 

http://www.sfgcrailsheim.de/
mailto:wettbewerb@sfgcrailsheim.de
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Veranstaltungszeitraum: 18.06 bis 22.06.2025 und 28.06. bis 29.06.2025 

Der Wettbewerbstage sind Donnerstag 19.06.2025 bis Sonntag 22.06.2025, sowie das 

Wochenende 28.06-29.06.2025. Die Siegerehrung findet am Sonntagabend nach dem 

letzten Wertungsflug statt. 

 

Termine: 

 18.06.2025    ab 15 Uhr Anreise + Zeltaufbau 

       ab 18 Uhr Anmeldung Wettbewerbsbüro 

 19.06.2025    09 Uhr Offizielle Eröffnung und Briefing 

 20.06. – 22.06.2025   10 Uhr Briefing 

 28.06. – 29.06.2025   10 Uhr Briefing 

 29.06.2025    Siegerehrung (Uhrzeit wird noch festgelegt) 

Die Anmeldung im Wettbewerbsbüro und die Teilnahme bei den Briefings sind 

obligatorisch. Kurzfristige Änderungen werden im Briefing, durch Aushang am 

Wettbewerbsbüro, auf der Wettbewerbshomepage und per WhatsApp kommuniziert. 

4. Wettbewerbsklassen 

Der Wettbewerb wird in folgenden Klassen ausgetragen: 

Gemischte Klasse und Leistungsklasse 

Gemischte Klasse: 

Segelflugzeuge gemäß DAeC DMSt Index-Liste bis Index 109. Wasserballast ist NICHT 

zugelassen. 

Leistungsklasse: 

Startberechtigt sind alle Segelflugzeuge. 

Es sind pro Flugzeug wechselnde Piloten (Pilotenteam) möglich. Ein Pilot kann nicht 

in mehreren Teams fliegen (Ausnahme: Flugschüler in Fluglehrer-Teams). Eine 

Indexkorrektur der Clubklasse-Flugzeuge aufgrund individuellem Gewicht oder 

Winglets findet nicht statt. 

5. Regeln 

Der Wettbewerb wird auf Grundlage der Wettbewerbsordnung für 

Segelflugmeisterschaften des DAeC (SWO) in der beim Wettbewerbsstart aktuellen 
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Ausgabe durchgeführt. Ergänzend gelten alle Ausführungen des Sporting Code, 

Sektion 3 der FAI in der beim Wettbewerbsstart aktuellen Ausgabe. Lokale Regeln 

werden in den Ausführungsbestimmungen und beim Startbriefing bekanntgegeben. 

Auflagen der Genehmigungsbehörden, der deutschen Flugsicherung sowie die des 

täglichen Briefings sind verbindlich. 

Gestartet wird ausschließlich im Windenschlepp oder Eigenstart. 

Nach der Landung muss die Flugweg-Datei (IGC-File mit Sicherheitsschlüssel) dem 

Wettbewerbsteam innerhalb von 60 Minuten per E-Mail 

(wettbewerb@sfgcrailsheim.de) oder USB-Datenträger übergeben werden. Ein 

Auslesen der Logger über das Wettbewerbsteam erfolgt nicht. 

6. Teilnahmevoraussetzungen 

Voraussetzung für die Teilnahme ist: 

• Gültiger Luftfahrerschein 

• Winden- bzw. Eigenstart-Berechtigung 

• Gültiges medizinisches Tauglichkeitszeugnis 

• die Anerkennung der Wettbewerbsordnung und der Ausschreibung 

• Meldegebühr bezahlt 

Für das Segelflugzeug sind nachzuweisen: 

• gültiger Zulassungsschein 

• gültiger Nachprüfschein 

• Haftpflichtversicherung für Wettbewerbsflüge 

• Genehmigungsurkunde der Luftfunkstelle (8,33 kHz Funkgerät) 

• Nachprüfschein und Packnachweis für den Fallschirm 

• Variometer mit akustischer Anzeige 

• Flarm 

Bordbuch und Flugbuch sind mitzuführen und können auf Verlangen kontrolliert 

werden. Für Bodenfunkstellen muss bei Benutzung eine Genehmigung vorliegen. 

Vor Beginn des Eröffnungsbriefings wird eine Kontrolle der Dokumente durchgeführt. 

Mängel an den Unterlagen haben den Ausschluss von der Veranstaltung zur Folge. 

Jedes Flugzeug darf nur innerhalb der im Lufttüchtigkeitszeugnis angegebenen 

Grenzwerte geflogen werden. 

Besonders hingewiesen wird auf den Punkt 4.2 der SWO des DAeC wie folgt: 

„Die Sorgfaltspflicht für die Verkehrssicherheit des Gerätes, für das Vorhandensein 

mailto:wettbewerb@sfgcrailsheim.de


Ausschreibung HVF 2025  Sportfliegergruppe Crailsheim e.V. 

4 

Version 1.0 

der gesetzlichen und vom Veranstalter geforderten Dokumente und für die 

Einhaltung der Klassenmerkmale liegt beim Teilnehmer." 

7. Anmeldung und Zulassung 

Die Anmeldung zum Hohenloher Vergleichsfliegen 2025 erfolgt über das Formular 

auf der Wettbewerbshomepage (https://www.sfgcrailsheim.de/hvf). 

Anmeldeschluss ist der 06. Juni 2025. 

Anmeldungen werden mit der vollständigen Bezahlung der Anmeldegebühr 

spätestens 10 Tage nach der Registrierung gültig. Bei einer Abmeldung vor dem 

Anmeldeschluss wird die Meldegebühr zu 50% zurückgezahlt. Bei einer späteren 

Abmeldung erfolgt keine Rückzahlung der Meldegebühr. 

Der Veranstalter behält sich vor, die Anzahl der teilnehmenden Flugzeuge zu 

begrenzen oder den Wettbewerb (u.a. coronabedingt) ganz oder für einzelne Klassen 

abzusagen. Die Meldegebühr wird im Falle einer Absage in voller Höhe 

zurückgezahlt. 

Fragen zur Anmeldung beantwortet das Wettbewerbsteam gerne unter 

wettbewerb@sfgcrailsheim.de . 

8. Teilnahmegebühren 

Für jedes teilnehmende Flugzeug ist eine Meldegebühr zu entrichten: 

Senioren: 125€ 

Junioren: 95€  (bei Wettbewerbsbeginn bis 21 Jahre oder 

     Schüler/Studenten bis 25 Jahre – ein Nachweis ist erforderlich) 

Junioren-Meldegebühr gilt lediglich, wenn alle Besatzungs- /Teammitglieder im 

Juniorenalter sind. Fluglehrer-Flugschüler-Teams bezahlen den Juniorenbeitrag. 

Die Gebühr ist mit der Anmeldung auf das Konto des Ausrichters zu überweisen, die 

Anmeldung ist erst mit vollständiger Bezahlung der Meldegebühr wirksam. 

 

 Inhaber:   Sportfliegergruppe Crailsheim e.V. 

 Bank:    VR Bank Schwäbisch Hall – Crailsheim 

 IBAN:    DE51 6229 0110 0151 7700 00 

 BIC:    GENODES1SHA 

https://www.sfgcrailsheim.de/hvf
mailto:wettbewerb@sfgcrailsheim.de
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 Verwendungszweck:  Nachname_Flugzeugkennzeichen 

Für Windenschlepps, Eigenstarts und evtl. Camping fallen weitere Gebühren an, die 

am Ende des Wettbewerbs abgerechnet werden. 

 Eigenstart:   6€ 

 Windenstart:   8€ 

 Camping:   30€ bis Größe 3-Personen Zelt 

      40€ größer 3-Personen Zelt 

 Wohnwagen/Wohnmobil: 45€ 

 Übernachtung:  7€ / Nacht für Personen ab 14 Jahre 

9. Unterkunft und Verpflegung 

Für Unterkunft und Verpflegung haben die Teilnehmer selbst zu sorgen. Während des 

Wettbewerbs gibt es einen Brötchen-Service für das Frühstück und eine Bewirtung 

durch die Sportfliegergruppe Crailsheim e.V. nach Voranmeldung. Die Teilnehmer 

werden dazu rechtzeitig vor dem Wettbewerb informiert. 

Für Übernachtungen auf dem Segelfluggelände Weipertshofen steht ein 

Campingbereich zur Verfügung, die Anmeldung hierfür erfolgt zusammen mit der 

Anmeldung zum Wettbewerb (es reicht die ungefähre, unverbindliche Anzahl an 

Zelten/Wohnwägen etc. für organisatorische Zwecke, Abrechnung erfolgt vor Ort). 

10. Haftung 

Der Teilnehmer erklärt mit Abgabe der Meldung, dass er, außer in Fällen von Vorsatz 

und grober Fahrlässigkeit, auf alle Schadensersatzansprüche gegenüber dem 

Ausrichter sowie deren Organen und Erfüllungsgehilfen verzichtet. Dieser Verzicht gilt 

nicht so weit und in der Höhe, als ein Versicherer einen Anspruch anerkennt und 

begleicht. Der Teilnehmer erklärt ferner für sich und seine Mannschaft, dass er die 

Vorschriften der Ausschreibung in allen Punkten anerkennt. Soweit der Teilnehmer 

mit einem in fremdem Eigentum stehenden Flugzeug am Wettbewerb teilnimmt, 

erklärt der Eigentümer des Flugzeuges, dass er mit der Haftungsbeschränkung für 

Ansprüche wegen eines Schadens an seinem Flugzeug einverstanden ist. Bei 

Minderjährigen ist die Unterschrift des gesetzlichen Vertreters erforderlich. Der 

Rechtsweg ist ausgeschlossen. 
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11. Datenschutz 

Der Teilnehmer erklärt mit der Anmeldung, dass er die folgenden 

Datenschutzbestimmungen akzeptiert. 

Für die Teilnehmerliste, Wertung und für Pressemeldungen werden die dazu üblichen 

Daten veröffentlicht. Hierzu gehören insbesondere Name, Verein, Heimatort, Alter 

und Daten zum Flugzeug. Die Flugwegdaten der Wettbewerbsflüge werden sowohl 

auf unserer Webseite als auch auf dem Server des Auswertedienstleisters 

soaringspot.com veröffentlicht. 

 

 

Wir freuen uns auf Eure Anmeldung und auf den Wettbewerb! 

 

Das Wettbewerbsteam der Sportfliegergruppe Crailsheim e.V. 


